
Was ist securPharm?

Der Gesetzgeber verlangt seit dem 09.02.2019 europaweit von jeder Apotheke, dass  

verschreibungspflichtige Arzneimittel und Impfstoffe nur noch nach einer erfolgreichen 

Echtheitsprüfung abgegeben werden dürfen. Diese Echtheitsprüfung erfolgt anhand zweier 

Sicherheitsmerkmale (Data-MatrixCode und Erstöffnungsschutz) auf der Arzneimittel- 

packung und ist zentraler Bestandteil für den Schutz des Patienten vor gefälschten  

Arzneimitteln. Das System zur Einhaltung der EU-Vorgaben wird in Deutschland durch die 

securPharm e. V. umgesetzt. 

Arzneimittel und Impfstoffe, die vor dem o.g. Stichtag hergestellt wurden, dürfen bis Ende 

ihres Verfalldatums  ohne Sicherheitsmerkmale und entsprechend ohne Echtheitsprüfung 

abgegeben werden.

Wichtige Kundeninformation 
Seit Februar 2019 gilt die EU-Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU 

sowie die delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/161



Was muss ich besonders beachten?

• Kontrolle der Warenlieferung direkt nach Eintreffen der Ware

• Sofortige Rückmeldung etwaiger Beanstandungen 

Was muss ich bei Beanstandungen beachten?
Für die Rücknahme von Arzneimitteln und Impfstoffen gelten weiterhin die Regelungen 

der Apothekenbetriebsordnung

• Angabe folgender Daten: PZN, Seriennummer, Charge und Verfall

• Eine Rücknahme ist nur innerhalb von 6 Tagen nach Lieferscheindatum möglich 

Eine Missachtung dieser gesetzlichen Vorgaben und Fristen, führt 
automatisch zur Vernichtung des Arzneimittels/der Impfstoffe.

!


